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Kraftfahrzeuggewerbe: Vorläufige Bilanz des Autojahres 2024

Nachfrage nach E-Fahrzeugen ist rückläufig – Fahrzeugbestand wird immer älter

Kaufzurückhaltung bei E-Fahrzeu-
gen, starkes Wachstum beim Verkauf
von Gebrauchtwagen und gut aus-
gelastete Kfz-Werkstätten – so lässt
sich die Lage des Kraftfahrzeug-
gewerbes im zu Ende gehenden Jahr
2024 beschreiben. „Nach dem abrup-
ten Stopp des Umweltbonus kurz vor
Weihnachten 2023 ist der Verkauf
der rein batterieelektrisch betriebe-
nen Fahrzeuge im Lauf des Jahres
deutlich zurückgegangen“, sagt
Michael Schneider, Präsident des
Landesverbandes Sachsen.

Dabei spielen auch andere Faktoren eine
Rolle, nicht nur der Anschaffungspreis,
auch die Ladeinfrastruktur und der
Ladestrompreis. „Wir brauchen Schnell-
lader, die für die Autofahrer gut erreich-
bar sind. Der öffentliche Raum ist knapp
und sollte maximal nutzbar sein. Dies
kann durch schnelle DC-Lader und einer
damit verbunden höheren Ladefrequenz
der Fahrzeuge erreicht werden.“

Außerdem muss nach Ansicht von
Michael Schneider der Ladestrompreis
runter, insbesondere für E-Autofahrer,
die nicht zu Hause laden können. „Wenn
für das Schnellladen Preise von über 80
Cent zu zahlen sind, ist dies verglichen
mit Benzin oder Diesel deutlich teurer.
Wo ist da der Anreiz auf ein E-Fahrzeug
umzusteigen? Laden muss vom ersten
Kilometer, von der ersten Kilowattstunde
an deutlich günstiger sein als das Tanken
fossiler Brennstoffe,“ so der Präsident
des Landesverbandes.

Aktuell wird das Kaufverhalten generell
durch die herausfordernde wirtschaft-
liche Lage beeinflusst. Nachrichten über
drohende Arbeitsplatzverluste tragen
zur Verunsicherung bei. Insbesondere
private Kunden sind beim Neuwagen-
kauf zurückhaltend und fahren ihr Auto
weiter. Das Pkw-Durchschnittsalter liegt
inzwischen bei 10,3 Jahren. Vor zehn

Jahren waren es noch 8,8 Jahre. Die
Menschen nutzen ihre Fahrzeuge länger
und investieren mehr in Wartung und
Reparatur. Das kommt den Kfz-Werk-
stätten zugute, die sehr gut ausgelastet
sind.

„Wer sich dennoch dazu entscheidet den
Pkw zu wechseln, sieht sich verstärkt auf
dem Gebrauchtwagenmarkt um“, so
Michael Schneider. Dabei spielen die
steigenden Neuwagenpreise und die
hohen Zinsen eine Rolle. In wirtschaftlich
schwierigen Zeiten erhöht sich zudem die
Sparquote der Haushalte. Sie liegt aktuell
über dem Schnitt der letzten 19 Jahre.

Ausblick 2025
Für das kommende Jahr 2025 erwartet
der ZDK rund 2,7 Millionen Pkw-Neu-
zulassungen. Im laufenden Jahr 2024
könnten es rund 2,83 Millionen Pkw
werden. Da Anreize durch Förderprämi-
en im Bereich der E-Mobilität bis zur
Bildung einer neuen Bundesregierung
vermutlich ausbleiben und die Kunden
angesichts der wirtschaftlichen Un-
sicherheiten, der hohen Neufahrzeug-
preise und der weiterhin hohen Leitzin-
sen zurückhaltend reagieren, geht der
ZDK für das kommende Jahr von einer

rückläufigen Entwicklung bei der Zulas-
sung neuer Pkw aus.

Wachstum hingegen erwartet der Ver-
band für das Jahr 2025 im Gebraucht-
wagengeschäft. Mit rund 6,8 Millionen
Pkw-Besitzumschreibungen ist mit ei-
nem höheren Niveau als im Jahr 2024
zu rechnen. Bis Ende Dezember 2024
prognostiziert der ZDK rund 6,6 Millio-
nen Besitzumschreibungen.
Das Werkstatt-Geschäft wird sich auch
im kommenden Jahr 2025 auf dem
hohen Niveau des Vorjahres stabilisieren.

Fachkräfte werden auch im
Kfz-Gewerbe gesucht
Fundament des künftigen Erfolgs der
Kfz-Betriebe sind gute Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. „Nach wie vor sind die
Autoberufe bei den jungen Menschen
sehr gefragt“, betont Präsident Schnei-
der. Bei der Ausbildung ist das Kfz-Ge-
werbe mit über 95.500 Auszubildenden
im Handwerk führend. Allerdings sei
auch hier ein Fachkräftemangel spürbar,
der sich durch den Eintritt der Babyboo-
mer ins Rentenalter weiter verschärfe.
Mit der Fachkräftestrategie „10.000
plus – holen, halten, herausfordern“
werden die Kfz-Betriebe bei der Akqui-
se von neuen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern unterstützt. Unter anderem
wird bundesweit, auf Länderebene und
regional für die Autoberufe geworben,
etwa explizit auch bei Frauen sowie bei
Migrantinnen und Migranten.

MittelständischesKfz-Gewerbehält
Menschen und Wirtschaft mobil
Die 40.000 Autohäuser, Karosserie- und
Kfz-Meisterbetriebe erzielten im Jahr
2023 einen Umsatz von 211,4 Mrd.
Euro – ein starker mittelständischer
Wirtschaftsfaktor in Deutschland mit
470.000 Beschäftigten. Sie sorgen da-
für, dass die Menschen mit ihrem Auto
zur Arbeit oder in den Urlaub kommen
und dass die Wirtschaft mobil bleibt.
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Licht-Test 2024: Jeder vierte Pkw hat Mängel
Bei den Nutzfahrzeugen liegt die Mängelquote bei einem Drittel

Beim Licht-Test 2024 hatte jeder vier-
te Pkw (25,3%) Mängel an der Be-
leuchtung (Vorjahr 27,4%). Bei den
Nutzfahrzeugen waren es 33,1%
(Vorjahr 33,6%). Das ergibt die ak-
tuelle Statistik des Zentralverbands
Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe
(ZDK) und der Deutschen Verkehrs-
wacht (DVW).

„Dass nach wie vor ein Drittel der Nutz-
fahrzeuge und ein Viertel der Pkw mit
defekter Beleuchtung auf unseren Stra-
ßen unterwegs sind, ist vermeidbar“, so
ZDK-Präsident Arne Joswig. „Das Sicher-
heitsrisiko in der dunklen Jahreszeit er-
höht sich ohne Not. Daher sind alle
Autofahrerinnen und Autofahrer aufge-
rufen, gerade jetzt in Herbst undWinter
ihre Fahrzeugbeleuchtung regelmäßig
zu überprüfen und Defekte zeitnah
abstellen zu lassen. Die aktuelle Män-
gelstatistik macht deutlich, wie wichtig
der Licht-Test auch in Zeiten moderner
Lichtsysteme bleibt.“

Dazu ergänzt Kirsten Lühmann, Präsi-
dentin der Deutschen Verkehrswacht:

„Die Statistik zeigt, wie wichtig Sicht
und Sichtbarkeit für die Verkehrssicher-
heit sind. Ein Drittel der Nutzfahrzeuge
mit defekter Beleuchtung ist alarmie-
rend und vermeidbar. Der Licht-Test
bleibt daher ein unverzichtbares Instru-
ment, um die Sicherheit auf unseren
Straßen zu erhöhen – besonders in der
dunklen Jahreszeit, wo regelmäßige
Kontrollen der Fahrzeugbeleuchtung
entscheidend sind.“

Im Oktober kamen insgesamt rund vier
Millionen Fahrzeuge zur Überprüfung
der Fahrzeugbeleuchtung in die Auto-
häuser und Werkstätten sowie zu den
Prüforganisationen.

Bei den Pkw waren 16,8% der Haupt-
scheinwerfer nicht in Ordnung (Vorjahr
18,7%). Der Anteil der Blender mit zu
hoch eingestellten Scheinwerfern lag bei
8,2% (Vorjahr 8,5%). Zu niedrig einge-
stellte Scheinwerfer mit zu kurzer Reich-
weite und eingeschränkter Ausleuch-

tung der Fahrbahn sind in 7,4% der
Fälle bemängelt worden (Vorjahr 7,7%).
Bei der rückwärtigen Beleuchtung fielen
7,8% der Pkw mit Defekten auf (Vorjahr
10,2%).

Bei 22,9% der Nutzfahrzeuge gab es
Mängel an den Hauptscheinwerfern
(Vorjahr 28%). Zu hoch eingestellte
Scheinwerfer mit Blendwirkung für den
Gegenverkehr waren bei 14,9% der
untersuchten Nfz auszumachen (Vorjahr
12,4%). Reduzierte Sichtweite durch zu
niedrige Einstellung war bei 6,9% der
Fall (Vorjahr 10,8%). Am Heck von
19,5% der Nutzfahrzeuge war die voll-
ständige Funktionsfähigkeit der Leuch-
ten nicht gegeben (Vorjahr 11,5%).

Den Licht-Test gibt es seit 1956, gemein-
sam organisiert von ZDK und DVW.
Schirmherr ist der Bundesverkehrsminis-
ter. Partner in diesem Jahr sind Volkswa-
gen, Osram, die Nürnberger Versiche-
rung, Auto Bild und Hella Gutmann.

Beim Licht-Test 2024 hatte jeder vierte Pkw (25,3%) Mängel an der Beleuchtung

(Vorjahr 27,4%)
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Kurz und knapp

Vorsicht – Gefälschte Insolvenz-
verfahren
Händler erhalten von einem angeblichen In-
solvenzverwalter günstige Fahrzeuge angebo-
ten. Dazu wird ein echtes Insolvenzverfahren
genutzt, um Händlern Fahrzeuge inklusive
Dekra-Gutachten anzubieten. Das reale Insol-
venzverfahren wird geschickt manipuliert.
Der echte Rechtsanwalt Frank Schönebeck ist
auch in Anwaltskreisen mit guter Reputation

versehen, hat aber keine eigene Homepage. Die
Internetrecherche führt in aller Regel auf die
Fake-Seite https://www.schoenebeck-kanzlei.
de/. Der tatsächliche Anwalt ist über die An-
waltssuche des Anwaltsvereins zu finden:
https://anwaltauskunft.de/anwaltssuche/
frank-schoenebeck-p2bzk.
Wenn die Fahrzeuge gekauft und der Kaufpreis
auf das angebliche Treuhandkonto bei einer
kleinen, unbekannten Bank in einer ganz an-

deren Stadt gezahlt wurde, bricht jeglicher
Kontakt ab.
In Zeiten steigender Insolvenzen wird dieses
Risiko wohl nicht kleiner, um so ratsamer ist
es, dass Händler die Anbieter in öffentlichen
Registern der IHK, Handwerkskammer oder
Anwaltskammer gegenprüfen.

Berufskleidung und Putztücher im Rundum-Service von Mewa

Einfach die schmutzige Arbeitsklei-
dung in den Sammelbehälter wer-
fen, den Feierabend genießen – und
am nächsten Morgen saubere Klei-
dung aus dem Schrank holen? Mit
unserem Partner Mewa ist das All-
tag: Der Rundum-Service sorgt dafür,
dass alle im Team immer saubere
Arbeitskleidung zur Hand haben.
Frische Kleidung wird pünktlich ge-
liefert, getragene abgeholt. Repara-
turen? Kein Problem – defekte Klei-
dung wird repariert.

Auch personelle Veränderungen meis-
tert Mewa flexibel: Neue Teammitglieder
erhalten passende Kleidung, nicht mehr
benötigte Teile werden zurückgenom-
men. Änderungswünsche lassen sich
bequem online oder per App übermit-
teln. Wer den persönlichen Kontakt
bevorzugt, wendet sich an die Kunden-
beratung.

Für saubere und sichere Wartungs- und
Reparaturarbeiten bietet das 1908 in

Sachsen gegründete Unternehmen
Mehrwegputztücher und Ölauffang-
matten an – ebenfalls im Rundum-
Service. Diese nehmen große Mengen
Schmutz und Leckagen auf und sind
umweltfreundlicher als so manches
Einwegprodukt, da sie gewaschen und
wiederverwendet werden. Mewa-Ser-

vicefahrer holen die verschmutzten
Materialien ab und bringen frische mit.
Dank der rollbaren Container sind die
Tücher und Matten immer dort, wo man
sie in der Werkstatt braucht.

Den Rundum-Service gibt es zu attrak-
tiven Konditionen für unsere Mitglieder.

Informieren Sie sich unter: MEWA Textil-Service, Telefon: 0800 4500300, E-Mail: info@mewa.de,
www.mewa.de

MEWA Textil-Service – Ihr Partner für Betriebstextilien
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GFK-Rechtsschutz

Interview mit Christian Stettner NÜRNBERGER AUTOMOBIL VERSICHERUNGSDIENST GmbH
über das Thema GFK-Rechtsschutz

Was sind die wesentlichen Merk-
male des Versicherungsschutzes,
den die GFK den ZDK-Mitgliedern
bietet?
Christian Stettner: Die Gesellschaft zur
Förderung des Kraftfahrzeugwesens
kurz GFK bietet den Mitgliedern des
Zentralverbandes Deutsches Kraftfahr-
zeuggewerbe (ZDK) umfassenden
Versicherungsschutz zur Wahrneh-
mung ihrer rechtlichen Interessen aus
schuldrechtlichen Verträgen mit Her-
stellern, Importeuren oder Vertriebs-
händlern. Der Versicherungsschutz gilt
für das Gerichtsverfahren. Der Schutz
umfasst auch rechtliche Interessen in
Insolvenzplanverfahren, was für Auto-
häuser von großer Bedeutung ist, um
ihre Geschäftskontinuität zu sichern.
Der Versicherungsträger ist die Neue
Rechtsschutz aus Mannheim.

Wie lange beträgt die Wartezeit
für den Versicherungsschutz und
was ist die maximale Versiche-
rungssumme pro Rechtsschutzfall?
Die Wartezeit beträgt drei Monate,
und die maximale Versicherungs-
summe pro Rechtsschutzfall liegt bei
250.000 €. Diese Konditionen sind
wichtig, da sie Autohäusern finan-
zielle Sicherheit und eine zuverlässige
Rechtsabsicherung bieten.

Welche Selbstbeteiligungsvarian-
ten bietet die GFK an, und wie
unterscheiden sich diese?
Die GFK bietet zwei Selbstbeteili-
gungsvarianten an:
 Variante A: 10% der Zahlungen,
mindestens 5.000 € (bei Werkstätten
ohne Vermittlervertrag mindestens
3.000 €)
 Variante B: 10% der Zahlungen,
mindestens 2.500 € (bei Werkstätten

ohne Vermittlervertrag mindestens
1.500 €). Diese Optionen ermöglichen
den Autohäusern, je nach ihrer finan-
ziellen Lage und Risikoaffinität, die
passende Selbstbeteiligung zu wählen.

Können Sie ein Beispiel für einen Fall
erläutern, in dem die GFKJ recht-
lichen Beistand geleistet hat, und
die damit verbundenen Kosten?
Ein Beispiel ist das Autohaus A, das
gegen einen Hersteller wegen unbe-
rechtigter fristloser Kündigung des Ser-
vicepartnervertrages klagte. Der Streit-
wert betrug ca. 2.606.000 €, und das
Verfahren wurde mit einem Vergleich
abgeschlossen. Die Gesamtkosten für
die NRV betrugen ca. 83.750 €. Solche
Fälle zeigen, wie wichtig der Versiche-
rungsschutz der NRV ist, um hohe finan-
zielle Risiken zu bewältigen.

Welche Arten von Streitigkeiten und
Ansprüchen sind durch die Versiche-
rung abgedeckt, und gibt es Aus-
schlüsse?

Die Versicherung deckt Streitigkeiten vor
deutschen Zivilgerichten aus Händler-
verträgen, einschließlich der Geltend-
machung von Ausgleichsansprüchen
nach § 89b HGB, ab. Ausgeschlossen
sind jedoch rechtliche Interessen aus
Miet- und Pachtverhältnissen über
Grundstücke, Gebäude oder Gebäude-
teile. Diese Abdeckung ist entscheidend,
da sie die häufigsten und kosteninten-
sivsten Streitigkeiten der Autohäuser
abdeckt.

Was beinhaltet der Versicherungs-
schutz für Insolvenzplanverfahren,
und welche Voraussetzungen müs-
sen erfüllt sein?
Der Versicherungsschutz für Insolvenz-
planverfahren greift, wenn der Versiche-
rungsnehmer oder sein Insolvenzverwal-
ter den Insolvenzplan an das Insolvenz-
gericht vorgelegt hat, sofern eine ver-
sicherte Forderung aus dem Händlerver-
trag enthalten ist. Der Schutz beginnt
jedoch erst nach Ablauf von zwei Jahren
nach Versicherungsbeginn. Dieser
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Kooperation mit AVILOO im Bereich
Batteriediagnose
Der ZDK ist eine Kooperation mit AVILOO, einem führenden
Anbieter für Batteriediagnose, eingegangen.

Diese Kooperation ermöglicht es
Kfz-Betrieben, den Zustand von
Traktionsbatterien in Elektrofahr-
zeugen genau zu bestimmen. Dies
ist ein entscheidender Vorteil, insbe-
sondere beim Kauf und Verkauf von
gebrauchten Elektrofahrzeugen.

Die Bedeutung der Batteriediagnose
Die Batterie stellt das teuerste und wich-
tigste Bauteil eines Elektrofahrzeugs
dar. Für Händler bietet hier eine Batte-
riediagnose entscheidende Vorteile: Die
Diagnose der Batteriegesundheit mini-
miert das Kaufrisiko u.a. bei Leasing-
Rückläufen und sorgt dafür, dass nur
einwandfreie Fahrzeuge an Kunden
verkauft werden. Werkstätten können
Batterietests im Auftrag des Kunden
oder bei Ankäufen durchzuführen und
ggf. Batteriereparaturen durchzufüh-
ren. Mit einem zertifizierten Test von
AVILOO lässt sich der Batteriezustand
einfach und präzise ermitteln. So kann
ein verlässliches Zertifikat erstellt wer-
den, welches die Verkaufschancen er-
höht und das Risiko von Defekten mi-
nimiert.

Exklusive Vorteile für Mitglieds-
betriebe
Durch die ZDK-Kooperation mit AVILOO
erhalten die Mitgliedsbetriebe unserer
Organisation einen Preisvorteil von
10% auf alle Käufe für die AVILOO-
BOX und die Batterietests.

Der Rabatt gilt für alle Bestellungen im
AVILOO-Webshop und ist exklusiv für
ZDK-Mitgliedsbetriebe verfügbar.

Ein Rabattcode, der auf Anfrage bei
Ihrer Kfz-Innung oder dem Landesver-
band erhältlich ist, ermöglicht den Zu-
gang zu diesen Vorteilen.

AVILOO Produkte und Services
AVILOO bietet zwei speziell entwickelte
Batterietests für das Kfz-Gewerbe an:
AVILOO FLASH-Test: Ein schneller Test,
der grundlegende Informationen zum
Zustand der Batterie liefert.
AVILOO PREMIUM-Test: Ein umfassen-
der Test, der detaillierte Daten zur Bat-
teriekapazität und zum allgemeinen
Gesundheitszustand der Batterie bereit-
stellt.

Ausführliche Informationen
erhalten Sie unter
www.gfk-rechtsschutz.de
oder E-Mail: christian.stettner@
nuernberger-automobil.de

Schutz ist besonders wichtig, um in-
solvente Autohäuser im Markt zu
halten und ihre Sanierungschancen zu
erhöhen.

Welche zusätzlichen Leistungen
bietet die GFK, beispielsweise in
Bezug auf Schieds- und Schlich-
tungsverfahren?
Die NRV übernimmt auch Kosten für
Verfahren vor Schieds- und Schlich-
tungsstellen bis zu 400 € pro Schlich-
tung. Diese zusätzlichen Leistungen
sind wichtig, da sie den Autohäusern
kostengünstige Alternativen zur ge-
richtlichen Auseinandersetzung bie-
ten, was oft schneller und weniger
belastend ist.

Was sind die Verpflichtungen der
versicherten ZDK-Mitglieder in
Bezug auf die Schadenmeldung
und wie erfolgt die Entscheidung
über die Gewährung von Versiche-
rungsschutz?
Die versicherten ZDK-Mitglieder sind
verpflichtet, ihre Schadenmeldungen
an die Gesellschaft zur Förderung des
Kraftfahrzeugwesens mbH (GFK) zu
richten. Die Entscheidung über die
Gewährung von Versicherungsschutz
erfolgt durch die NRV. Diese klaren
Vorgaben gewährleisten eine struktu-
rierte und effiziente Abwicklung von
Schadenfällen, was für die Autohäu-
ser von großer Bedeutung ist, um
schnelle und verlässliche Unterstüt-
zung zu erhalten.“

Weiterführende Informationen und spezielle Konditionen für Innungs-
Mitglieder stehen auf der eigens eingerichteten AVILOO-Website
https://aviloo.com zur Verfügung.
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Neue Kommission bestätigt – Was nun?

Nach der Bestätigung durch das EU-
Parlament am 27. November ist der
Weg frei: Am 1. Dezember startet
die neue EU-Kommission unter Ur-
sula von der Leyen mit einer ambi-
tionierten Agenda: Weniger Büro-
kratie, grüne Industrien und ein
strategischer Dialog für die Automo-
bilindustrie stehen ganz oben auf
der Liste. Der „Wettbewerbsfähig-
keitskompass“ soll die Arbeit der
Behörde leiten, während ein „Clean
Industrial Deal“ Europas Wirtschaft
zukunftssicher machen soll. Auch
Handel, KI und faire Arbeitsbedin-
gungen rücken in den Fokus. Für das
Kfz-Gewerbe wird besonders span-
nend, wie die neue Kommission die
Weichen für die Zukunft der Branche
stellt.

Das bringt die neue EU-Kommission
Am 1. Dezember tritt die neue EU-Kom-
mission ihr Mandat an. Präsidentin Ur-
sula von der Leyen will mit ambitionier-
ten Plänen die Weichen für die kom-
menden fünf Jahre stellen. Kern ihres
Programms ist der sogenannte „Wett-
bewerbsfähigkeitskompass“, der die
Arbeit der Behörde auf drei zentrale

Ziele ausrichtet: Europas Innovations-
lücke zu den USA und China schließen,
die Industrie nachhaltiger und wett-
bewerbsfähiger machen und strate-
gische Abhängigkeiten reduzieren.

Bürokratieabbau als Priorität
Von der Leyen plant als erste Maßnahme
eine Omnibus-Gesetzgebung, um be-
stehende Regulierungen zu vereinfa-
chen. Auch Berichtspflichten aus zen-
tralen EU-Regelwerken wie der CSRD
sollen harmonisiert werden, ohne deren
Ziele infrage zu stellen. Besonders das
Kfz-Gewerbe könnte von einer ent-
schlackten Binnenmarktgesetzgebung
profitieren.

Automobilindustrie wird Chefsache
Mit einem „Strategischen Dialog“ zur
Zukunft der Automobilbranche signali-
siert die Kommission, dass sie den Her-
ausforderungen der Industrie mit neuer
Dynamik begegnen will. In diesem For-
mat, das von der Leyen selbst moderiert,
sollen Hersteller, Zulieferer, NGOs und
Wissenschaft an einem Tisch zusam-

menkommen, um konkrete Lösungsvor-
schläge zu erarbeiten. Hierfür steht der
ZDK bereits in Kontakt mit dem Kabinett
der Kommissionspräsidentin.

Saubere Industrien und
grüne Energie
Ein „Clean Industrial Deal“ soll Europas
Industrie nachhaltiger machen. Geplant
sind Investitionsanreize, strategische
Projekte für Schlüsselbranchen wie Stahl
und Chemie sowie ein Aktionsplan für
bezahlbare Energie. Ziel ist es, die Wett-
bewerbsfähigkeit Europas im globalen
Vergleich zu sichern und Abhängigkei-
ten, etwa von russischer Energie, zu
reduzieren.

Digitale Transformation und
Arbeitsmarkt im Fokus
Mit einer neuen KI-Strategie und einem
Fahrplan für hochwertige Arbeitsplätze
soll Europa wettbewerbsfähiger und
sozialer werden. Themen wie algorith-
misches Management, das Recht auf
Abschalten und Telearbeit stehen auf
der Agenda.
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Wichtiger Hinweis zu RDKS-Fehlermeldung bei
Tesla-Fahrzeugen mit Ersatzmarkt-BLE-RDK-Sensoren

Der Bundesverband Reifenhandel
und Vulkaniseur-Handwerk e.V.
(BRV) wies uns darauf hin, dass es
aktuell zu Problemen bei Tesla-Fahr-
zeugen kommen kann, die mit Af-
termarket-BLE-RDKS-Sensoren (Low
Energy Bluetooth-Sensoren) ver-
schiedener Hersteller ausgerüstet
sind.

Aufgrund eines kürzlich durch Tesla
durchgeführten Over-The-Air-Software-
Updates wurde das Kommunikations-
Protokoll zwischen dem Steuergerät und
den RDKS-Sensoren modifiziert, wo-
durch es zu einer Fehlermeldung im
Fahrzeug kommen kann. Hintergrund
ist, dass die Aftermarket-BLE-Sensoren
Teile dieses neuen Protokolls nicht voll-
ständig unterstützen. Nach unserem
Kenntnisstand besteht die Problematik
bei originalen Tesla-Sensoren nicht.

Die betroffenen Sensor-Hersteller arbei-
ten daran, eine entsprechende Lösung
für ihre Sensoren bereitzustellen. Das
Software-Update der Sensoren soll ohne
(De-)Montageaufwand am Komplettrad
durchgeführt werden können. Hinweis:
Trotz RDKS-Fehlermeldung sind die Si-

cherheitsfunktionen des RDKS-Systems
nach den bisher vorliegenden Aussagen
der Sensor-Hersteller weiterhin gewähr-
leistet (Anzeige von Reifenfülldruck- und
Temperatur-Werten, Auslösen Fehler-
meldungen bei Unterluftdruck bzw.
Übertemperatur).

Bundesrat beschließt Änderung der
Mess- und Eichverordnung

Eine seit vielen Jahren vom Kfz-
Gewerbe geforderte Maßnahme, die
Abschaffung der sogenannten
Doppelprüfung, die bisher eine Ei-
chung durch die zuständigen Eich-
behörden gemäß Mess- und Eichge-
setz (MessEG) sowie eine Kalibrie-
rung durch ein nach ISO 17025 ak-
kreditiertes Kalibrierlabor vorsah,
entfällt nun für Messgeräte die zur
Bestimmung des Drucks und des
Schalldruckpegels, zur amtlichen
Überwachung des öffentlichen
Verkehrs verwendet werden (§ 29
StVZO).

Der Beschluss des Bundesrates stellt ei-
nen großen Erfolg für das Kfz-Gewerbe
dar: Die langjährige Forderung, die re-
gelmäßige Eichung der Druckmanome-
ter für anerkannte SP-Werkstätten ab-

zuschaffen, wurde endlich umgesetzt.
Für die rund 3.400 anerkannten SP-
Werkstätten bedeutet dieser Schritt eine
spürbare finanzielle Entlastung und eine
deutliche Vereinfachung ihrer Abläufe.

Sollte die Veröffentlichung der Ände-
rungsverordnung im Bundesgesetzblatt
noch im Jahr 2024 erfolgen, tritt ab dem
01.01.2025 eine „Verwendungsausnah-
me“ für Druckmanometer gemäß § 5,
Absatz 2, Nummer 8 der Mess- und
Eichverordnung (MessEV) in Kraft. Er-
folgt die Veröffentlichung jedoch erst
Anfang 2025, verschiebt sich der Beginn
der „Verwendungsausnahme“ auf dem
01.04.2025. Dies bedeutet, dass ab
dem Inkrafttreten die bisherige Doppel-
prüfung für diese Messgeräte entfällt
und nur noch eine regelmäßige Kalibrie-
rung gemäß Nummer 3.2 der Anlage

VIIId StVZO nachzuweisen ist, welche für
die periodische technische Fahrzeug-
überwachung (HU, AU/AUK, SP, GAP)
vorgeschrieben ist. Ab diesem Zeitpunkt
müssen anerkannte SP-Werkstätten
keine eichrechtlichen Vorgaben oder
Bestimmungen mehr für die Verwen-
dung von Druckmanometer beachten.
Die Verwendung wird sich dann aus-
schließlich nach den Vorschriften des
Straßenverkehrsrechts richten. Lediglich
das Inverkehrbringen der Messgeräte
unterliegt weiterhin dem Mess- und
Eichrecht (Ersteichung; PTB-/CE-Kenn-
zeichnung).

Bis zur Veröffentlichung der Änderungs-
verordnung im Bundesgesetzblatt gelten
weiterhin die bisherigen Anforderungen
der MessEV, die von den anerkannten
SP-Werkstätten zu beachten sind.
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Unfallversicherung – Erhöhung des Gefahrtarifs
zur Beitragsperiode ab 2025 von 2,27 auf 2,60

 Neue Gefahrtarife für die Beitrags-
periode ab 2025 von der für das Kfz-Ge-
werbe zuständigen Berufsgenossen-
schaft Holz und Metall (BGHM) fest-
gelegt.
 Für Kfz-Betriebe erhöht sich dieser
Gefahrentarif von 2,27 auf 2,60.
 Es kann in den meisten Kfz-Unter-
nehmen zu Beitragserhöhungen kom-
men.
 Grund: Entschädigungszahlungen
der BG für Beschäftigte in den Kfz-Un-
ternehmen wurden seit der letzten
Beitragsperiode deutlich mehr
erhöht als im gleichen Maß das
Gesamtentgelt aller Beschäftig-
ten in der Kfz-Branche angestie-
gen ist.

Im Rahmen der Beitragsberech-
nungen für die gesetzliche Un-
fallversicherung ergeben sich für
den ab 2025 geltenden neuen
Gefahrtarif in einigen Branchen
größere Änderungen bei der für
das Kfz-Gewerbe zuständigen
Berufsgenossenschaft Holz und Metall
(BGHM). Dies gilt in gewissem Umfang
auch für Kfz-Unternehmen. Denn für
Kfz-Betriebe erhöht sich dieser Gefah-
rentarif von 2,27 auf 2,60, so dass es in
den meisten Kfz-Unternehmen zu Bei-
tragserhöhungen in der Unfallversiche-
rung kommen wird. Da die Bescheide
über die neuen Gefahrtarife ab dem
25.10.2024 durch die BGHM versendet
werden, dient dieses Schreiben zur Vor-
abinformation.

1.Hintergrundinformationen zur
Beitragsberechnung in der Un-
fallversicherung

a) Allgemeines
Durch die Unfallversicherung werden die
Beschäftigten von Unternehmen abge-
sichert, wenn sie einen Arbeitsunfall
oder eine Berufskrankheit erleiden. Im
Laufe der Zeit verändert sich in den
Unternehmen der verschiedenen Bran-

chen für die Beschäftigten die Eintritts-
wahrscheinlichkeit (also das Risiko) sol-
cher Beschwerden – z.B. durch ver-
änderte äußere Einflüsse. Aus diesem
Grund wird alle sechs Jahre der Ge-
fahrtarif durch die für das Kfz-Gewerbe
zuständige BGHM überprüft. Auf dieser
Grundlage wird ab dem 01.01.2025 bei
der BGHM ein neuer Gefahrtarif in Kraft
treten. Dieser bildet die Grundlage der
Beitragsberechnung der gesetzlichen
Unfallversicherung und verfolgt den
Zweck, das Unfallrisiko in den Unterneh-

men angemessen bei der Beitragsbe-
rechnung zu berücksichtigen.

Die einzelnen Gefahrklassen bzw. -tarife
werden für einzelne sog. Tarifstellen
berechnet. Auf diese Weise gibt der
Gefahrtarif genau das spezifische Risiko
von Arbeitsunfällen und Berufskrankhei-
ten der jeweiligen Tarifstelle wieder. Dort
sind einzelne, rechnerisch oder techno-
logisch zueinanderpassende Gewerbe-
zweige zu sogenannten Gefahrenge-
meinschaften zusammengefasst. Letzt-
lich zahlen Unternehmen mit niedrigen
Gefahrklassen bei gleichem Entgelt auch
weniger Beitrag als Unternehmen mit
höheren Gefahrklassen.

2.Gründe für die Erhöhung des
für das Kfz-Gewerbe anzuwen-
denden Gefahrtarifs

Diese Grundsatzinformationen vorange-
schickt, wird es für Kfz-Unternehmen in

der neuen Beitragsperiode bei der
BGHM sowohl zu einer Änderung in der
Gefahrengemeinschaft kommen als
auch eine Erhöhung des Gefahrtarifs
anstehen.

Neu ist zunächst, dass es für Kfz-Unter-
nehmen eine neue eigene Tarifstelle 08
(Instandhaltungsunternehmen mit Ser-
vice und Vertrieb von PKW, LKW, Kraft-
rädern, Omnibussen, Traktoren) geben
wird. Die bisherige Gefahrengemein-
schaft mit der Möbelindustrie wurde

aufgelöst, da sich das Unfall-
geschehen in den beiden Bran-
chen unterschiedlich entwickelt
hat.

Auf dieser Grundlage musste der
Gefahrtarif der Tarifstelle 08 von
2,27 auf 2,60 erhöht werden, um
das Unfallgeschehen in der Kfz-
Branche angemessen zu berück-
sichtigen, da die Entschädigungs-
zahlungen sich seit der letzten
Beitragsperiode um ca. 33% in

der Kfz-Branche erhöht haben und das
Gesamtentgelt der Beschäftigten nicht
im gleichen Maße angestiegen ist. Die-
ses Delta muss durch den neuen Gefah-
rentarif ausgeglichen werden.

3.Wichtiger Hinweis zur zeit-
lichen Anwendung

Die Bescheide über die Veranlagung nach
dem neuen Gefahrtarif werden ab Ende
Oktober 2024 an alle Mitgliedsunterneh-
men der BGHM – also auch an die Kfz-
Unternehmen versandt. Geltung haben
die Bescheide dann ab dem 01.01.2025.
Allerdings bedeutet, dass nicht, dass die
Kfz-Unternehmen ab dem 01.01.2025
gleich erhöhte Beiträge an die BGHM
abführen müssen. Denn die genauen
Beitragsbescheide mit den neuen Gefah-
renklassen werden erst im April 2026
(ähnlich den Steuerbescheiden) versen-
det. Vorher werden von den Unterneh-
men Vorschüsse zur BG gezahlt. Bi
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BGH-Urteil zur Haftung des Betreibers einer Waschanlage
für einen Fahrzeugschaden

Der BGH hat entschieden, dass der
Nutzer einer Waschanlage darauf
vertrauen darf, dass sein marktgän-
giges, serienmäßig ausgestattetes
und in ordnungsgemäßem Zustand
befindliches Fahrzeug, so, wie es ist,
also mitsamt den serienmäßig außen
angebrachten Teilen, unbeschädigt
aus demWaschvorgang hervorgehen
wird. Im Falle einer Beschädigung
eines solchen Fahrzeugs kommt eine
Schadensersatzpflicht des Waschan-
lagenbetreibers in Betracht.

Sachverhalt
Ein Fahrzeugbesitzer verlangte vom
Betreiber einer Portalwaschanlage Scha-
densersatz wegen der Beschädigung
seines Fahrzeugs, weil der zur serienmä-
ßigen Fahrzeugausstattung gehörende,
an der hinteren Dachkante angebrachte
Heckspoiler seines Fahrzeugs während
des Waschvorgangs in der Waschanlage
abgerissen wurde.
Auf einem Hinweisschild in der Wasch-
anlage waren die AGB des Waschanla-
genbetreibers ausgehängt. Sie sahen

einen Haftungsausschluss für den Fall
vor, dass ein Schaden durch nicht ord-
nungsgemäß befestigte Fahrzeugteile
oder durch nicht zur Serienausstattung
des Fahrzeugs gehörende Fahrzeugteile
(z.B. Spoiler, Antenne, Zierleisten o.ä.)
sowie dadurch verursachte Lackkratzer
verursacht wird, es sei denn, den Wasch-
anlagenbetreiber oder sein Personal
trifft grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz.
Unter dem Hinweisschild befand sich
außerdem ein Zettel mit der Aufschrift:
„Achtung Keine Haftung für Anbauteile
und Heckspoiler“.

Entscheidung des BGH
Der BGH entschied, dass dem Fahrzeug-
besitzer wegen der Beschädigung seines

Fahrzeugs ein vertraglicher Schadens-
ersatzanspruch gegen den Betreiber der
Waschanlage zustand.

Den Entscheidungsgründen des BGH
lässt sich folgendes entnehmen:
 Der Vertrag über die Reinigung eines
Fahrzeugs umfasst als Nebenpflicht die
Schutzpflicht des Waschanlagenbetrei-
bers, das Fahrzeug des Kunden vor
Beschädigungen beim Waschvorgang
zu bewahren.
 Betreiber von Waschanlagen müssen
alle Maßnahmen ergreifen, die ein um-
sichtiger und verständiger, in vernünf-
tigen Grenzen vorsichtiger Waschanla-
genbetreiber für notwendig und aus-
reichend halten darf, um andere vor
Schäden zu bewahren.
 Der Fahrzeugbesitzer trägt dabei die
Beweislast dafür, dass der Waschanla-
genbetreiber eine ihm obliegende Pflicht
verletzt und diese Pflichtverletzung den
Schaden verursacht hat. Dies gilt aller-
dings dann nicht, wenn die für den
Schaden in Betracht kommenden Ur-
sachen allein im Obhuts- und Gefahren-

Die Wirtschafts-Identifikationsnummer
Seit November 2024 erhalten Betrie-
be automatisch eineWirtschafts-Iden-
tifikationsnummer (W-IdNr.). Diese
wird allenwirtschaftlich Tätigen: Na-
türliche Personen, juristische Perso-
nen und Personenvereinigungen –
vom Bundeszentralamt für Steuern
(BZSt) – stufenweise übermittelt.

Betriebe, die noch keine Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer (USt-IdNr.) be-

sitzen, sollen elektronisch über ihr
ELSTER-Benutzerkonto informiert wer-
den. Wer bereits eine USt-IdNr. hat, wird
lediglich im sogenannten Wege der
öffentlichen Mitteilung informiert, da
die W-IdNr. mit der den Betrieben be-
reits bekannten USt-IdNr. im Aufbau
identisch sein sollte.

Laut Bundesfinanzministerium dient die
W-IdNr. der eindeutigen Identifizierung

von Unternehmen bei den Finanzbehör-
den und anderen staatlichen Stellen.
Geplant ist, dass die W-IdNr. weder die
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
noch andere bestehende Identifikations-
nummern ersetzt, sondern diese viel-
mehr parallel zu diesen verwendet.

Ziel ist: Die Verwaltung zu vereinfachen
und schrittweise bestehende Identifika-
tionsnummern abzulösen.

KFZ-GEWERBE INTERN Recht

Weitere Informationen auch Details zu den Hintergründen zur Wirtschafts-Identifikationsnummer
finden Sie auf der Website des Bundeszentralamtes für Steuern. https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/
Identifikationsnummern/Wirtschafts-Identifikationsnummer.
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Rechtsprechungsübersicht zur Sachmangelhaftung

Seit 22 Jahren stellt der ZDK dem
Kfz-Gewerbe eine Übersicht über die
in der Rechtsprechung ergangenen
Urteile zur Sachmangelhaftung mit
Bezug zum Kfz-Gewerbe zur Ver-
fügung. Aufgrund der im Jahr 2022
vorgenommenen Reform des Sach-
mangelhaftungsrecht war für die
16. Auflage eine grundlegende
Überarbeitung der Urteilsübersicht
erforderlich.

Während das zuvor geltende Sachman-
gelhaftungsrecht nur wenige Regelun-
gen enthielt, die ausschließlich für Ver-
braucher bzw. Verbrauchsgüterkaufver-
träge galten, differenzieren die neuen
Regelungen viel stärker danach, ob es
sich bei dem Käufer um einen Verbrau-

cher oder einen „sonstigen“ Käufer
(z.B. einen Unternehmer) handelt. Das
hat zur Folge, dass sowohl die gesetz-
lichen Regelungen als auch die bislang
ergangene Rechtsprechung zur Sach-

mangelhaftung nicht zwangsläufig für
alle Kaufverträge gelten, die seit Januar
2022 abgeschlossen worden sind.
In der überarbeiteten Urteilsübersicht
wird versucht, diesem Umstand durch
unterschiedliche Schriftfarben Rech-
nung zu tragen.
Nach wie vor hat der Leser die Möglich-
keit, in der Urteilssammlung – je nach
Bedarf – nach Stichworten, Themen,
Gerichten, Aktenzeichen oder Erschei-
nungsdaten gerichtlicher Entscheidun-
gen zu recherchieren und sich schnellst-
möglich einen Überblick über den Stand
der Rechtsprechung zu den in seinem
Fall streitentscheidenden Fragen zu ver-
schaffen.
Diese Broschüre erhalten Sie bei Ihrer
Innung oder ihrem Verband.

bereich des Waschanlagenbetreibers
liegen. Außerdemmuss der Waschanla-
genbetreiber ggf. beweisen, dass ihn
kein Verschulden trifft.
 Die Ursache für die Beschädigung
eines Fahrzeugs liegt allein im Obhuts-
und Gefahrenbereich desWaschanlagen-
betreibers, wenn eine Waschanlage
konstruktionsbedingt, nicht für serien-
mäßig mit einem Heckspoiler ausgestat-
tete marktgängige Fahrzeuge geeignet
ist. Das gilt jedenfalls dann, wenn das
Fahrzeug vor dem Einfahren in die
Waschanlage unbeschädigt und der se-
rienmäßige Heckspoiler ordnungsgemäß
angebracht und fest mit dem Fahrzeug
verbunden war. Dann darf der Fahrzeug-
besitzer darauf vertrauen, dass sein
marktgängiges, serienmäßig ausgestat-
tetes und in ordnungsgemäßem Zustand
befindliches Fahrzeug so, wie es ist, also
mitsamt den serienmäßig außen ange-
brachten Teilen, unbeschädigt aus dem
Waschvorgang hervorgehen wird. An-
ders als der Betreiber der Waschanlage,
der es in der Hand hat, bestimmte Fahr-
zeugmodelle, die er für schadensanfällig
hält, von der Benutzung seiner Anlage
auszuschließen und dadurch das Risiko
einer Beschädigung zu verringern, ist es

dem Kunden regelmäßig nicht möglich,
solche Waschanlagen von vornherein zu
identifizieren und zu meiden, die kon-
struktionsbedingt nicht geeignet sind,
sein Fahrzeug, ohne ein erhöhtes Scha-
densrisiko zu reinigen.
 Der Betreiber einer Waschanlage
kann den ihm obliegenden Nachweis
fehlenden Verschuldens nicht mit dem
Hinweis darauf führen, dass ihm die
Gefahr der Beschädigung eines serien-
mäßig an dem konkreten Kundenfahr-
zeug angebrachten Heckspoilers nicht
bekannt gewesen sei, weil sich ein sol-
cher Vorfall in seiner Waschanlage bis-
lang nicht ereignet habe. Vielmehr muss
ein Waschanlagenbetreiber darlegen
und im Bestreitensfalle nachweisen
können, dass er sich darüber informiert
hat, für welche Fahrzeuge seine Anlage
konstruktionsbedingt ungeeignet ist
und daher ein erhöhtes Schadensrisiko
besteht.
 Im entschiedenen Fall wurde die
Haftung des Waschanlagenbetreibers
auch nicht durch die von ihm verwen-
deten AGB ausgeschlossen, weil der
beschädigte Heckspoiler deshalb nicht
in den Anwendungsbereich der Klausel
fiel, weil er zur Serienausstattung des

Fahrzeugs gehörte und ordnungsgemäß
befestigt war. Die ausdrückliche Be-
schränkung auf nicht serienmäßige
Fahrzeugteile ist sogar geeignet, bei
dem Nutzer das Vertrauen zu begrün-
den, mit einem serienmäßig ausgestat-
teten Pkw die Anlage gefahrlos benut-
zen zu können.
 Auch der im konkreten Fall unter-
halb der AGB befindliche Zettel mit der
Aufschrift „Keine Haftung für Anbau-
teile und Heckspoiler!“ führt nicht zu
einem Haftungsausschluss des Werk-
stattbetreibers. Angesichts der oberhalb
des Zettels angebrachten AGB mit der
ausdrücklichen Beschränkung auf „nicht
zur Serienausstattung des Fahrzeugs
gehörende Teile“ wird für den Nutzer
der Waschanlage nicht hinreichend klar,
dass von dem Hinweis auf dem Zettel
auch die Nutzung der Waschanlage
durch Fahrzeuge mit serienmäßigem
Heckspoiler erfasst sein soll.

Erfahrungsgemäß wird es noch einige
Wochen dauern, bis das Urteil samt
Entscheidungsgründen veröffentlicht
wird. Sollten sich daraus noch weitere
interessante Erkenntnisse ergeben, wer-
den wir darüber berichten.
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Der #wasmitautos-Betriebefinder
auf Erfolgskurs!
Wir möchten Ihnen noch einmal den #wasmitautos
Betriebefinder ans Herz legen!

Dieses innovative Tool bringt zusam-
men, was zusammengehört: unsere
Ausbildungsbetriebe und potenziel-
le Auszubildende

Was ist der #wasmitautos-Betriebe-
finder?
Der Betriebefinder auf wasmitautos.com
ermöglicht es Schülern, gezielt nach
Ausbildungsbetrieben in ihrer Nähe zu
suchen. Einfach die Postleitzahl oder
den Ort eingeben, und schon werden
passende Betriebe angezeigt. Ob in der
Heimatstadt oder in einer fremden Stadt
– der Betriebefinder hilft dabei, den
perfekten Ausbildungsbetrieb zu finden.

Ergänzungsformular für Betriebe:
Mehr als nur Basisinformationen
Unser Betriebefinder bietet mittlerweile
weit mehr als nur die Stammdaten. Sie
können Ihren Betrieb über ein Ergän-
zungsformular attraktiv präsentieren.
Hier können wichtige Informationen wie
Ausbildungsberufe, Praktikum, Karriere-
website oder Social-Media-Kanäle ein-
getragen werden. So wird Ihr Auftritt
für die junge Zielgruppe noch informa-
tiver und interessanter.

Noch nicht gelistet? Jetzt eintragen!
Sie sind noch nicht im Betriebefinder
gelistet? Kein Problem! Über diesen Link
können Sie sich in 5 Minuten kostenlos
eintragen:
https://www.wasmitautos.com/
betriebeformular
Gemeinsam machen wir den Betriebe-
finder noch attraktiver und helfen jun-
gen Menschen, ihren Traumbetrieb zu
finden.

Die Vorteile sprechen für sich
 Die hohen Aufrufzahlen zeigen, dass
der Betriebefinder eine wichtige Anlauf-
stelle für Ausbildungssuchende ist.
25.000 Aufrufe | 2.500 Suchanfragen

und 6.647 Klicks auf Websites & E-Mail-
Adressen | 2,46 Minuten Verweildauer
 Unsere Ausbildungsbetriebe werden
über die etablierte Plattform wasmitau-
tos.com mit hoher Reichweite (24,6
Millionen Gesamtreichweite) sichtbar.
 Erste Bewerbungen gehen über den
Betriebefinder bei unseren Betrieben
ein.

 Smarte, niedrigschwellige Lösung,
der Eintrag ist in 5 Minuten möglich. Es
muss nur der Nachweis der Innungsmit-
gliedschaft erbracht werden.
Der Wettbewerb um Talente wird härter.
Stellen Sie sich strategisch gut bei der
Nachwuchsgewinnung auf, dies ist das
Fundament um dem Fachkräfteengpass
zu begegnen.

Bei Rückfragen oder technischen Problemen wenden Sie sich gerne an
die Kolleg:innen von #wasmitautos beim ZDK.
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Deutsche
Meisterschaft im
Handwerk
In diesem Jahr musste auf
Grund von zu wenigen Teil-
nehmeranmeldungen die
Deutsche Meisterschaft im
Handwerk auf Landesebene
abgesagt werden.

Um einem frischgebackenen Kfz-
Mechatroniker die Teilnahme am
Bundesausscheid zu ermöglichen,
wurde aus allen Zusagen der Teil-
nehmer mit den besten Prüfungs-
ergebnissen des aktuellen Jahrgan-
ges ausgewählt.

Felix Roscher aus dem Ausbildungsbe-
trieb Autohaus Illgen GmbH in Stollberg
ist somit der sächsische Landessieger. Er
nahm für Sachsen am Bundesausscheid
am 8. November in Hamburg teil.

Terminplan
Januar
27. 09:30 Uhr ZDK-Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit Berlin
28. 15:30 DAT-Report und ZDK-Neujahrsgipfel Berlin
Februar
3. 16:30 Uhr Expertensitzung Landesaufgabenerstellungsausschuss Dresden
8. Feier 90 Jahre Kfz-Innung Leipzig Leipzig
08.–16. Messe Handwerk live Leipzig
19. ZDK-Jahrespressekonferenz Berlin
März
10. 16:30 Uhr Sitzung Landesaufgabenerstellungsausschuss Dresden
11. Jahresgespräch LASuV mit ÜOs Dresden
13. TAK-Beirat Würzburg
18. 09:30 Uhr Vorstandssitzung im Landesverband Dresden
21.–22. Würzburger Karosserie- und Schadenstage Würzburg

Verbandstag 2024

Am 21. November 2024 fand der
diesjährige Verbandstag in Dresden
statt.

Neben der Vorstellung der Bank11
durch Mario Coulen und den allgemei-
nen Regularien fand auch die Nachwahl
des Vizepräsidenten und eines weiteren
Vorstandsmitglieds auf Grund des Aus-
scheidens von Ralf Herrmannsdorf statt.
Als neuer Vizepräsident wurde Ronny
Müller, Obermeister der Kfz-Innung
Region Leipzig, gewählt. Als weiteres
Vorstandsmitglied wurde Herr Thomas
Hänsel, Obermeister der Innung des Kfz-
Handwerkes „Oberlausitz“, gewählt.
Wir gratulieren den Herren zur Wahl
und freuen uns auf eine angenehme
Zusammenarbeit.

von links: Marcus Wolf, Felix Roscher, Uwe
Schmidt bei der Übergabe des Präsents

von links: Thomas Huth, Thomas Hänsel, Ronny Müller, Ralf Herrmannsdorf, Gabriela
Msuya, Klaus Pohlmann, Michael Schneider

von links: Thomas Hänsel, Ralf Herrmanns-
dorf, Ronny Müller
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www.kfz-sachsen.de Sachsen KFZ-GEWERBE INTERN
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